S T A T U T E N

VEREIN EHEMALIGER SONNENBERGERINNNEN UND SONNENBERGER

Art. 1 Name, Sitz

Unter dem Namen "Verein ehemaliger Sonnenberge​rinnen und Sonnen​berger" besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilge​setzbu​ches.

Rechtsdomizil des Vereins ist der jeweilige Wohnort der

Präsidentin oder des Präsidenten.

Art. 2   Zweck

Der Verein bezweckt die Kontaktpflege zwischen ehemaligen Schülerinnen und Schülern der "Sonnen-

berg" Schule Baar, (frü​her Blin​den​institut "Sonnenberg", Fribourg), und zwar durch

-ab 1970 alle fünf Jahre stattfindende Mitglieder-

versammlungen

-regelmässige Herausgabe der „Sonnenberg-Post“

Der Verein verfolgt keine lukrativen Zie​le.

Art. 3 Mitgliedschaft

Dem Verein können alle Ehemaligen der „Sonnen​berg-

Schule“ beitreten. Ebenso steht es jedem Mitglied frei,

jederzeit aus dem Verein auszu​treten.

Ein Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vor​standes,

wenn ein Mitglied seinen Verpflichtun​gen nicht

nachkommt, den Statuten sonst wie zuwi​derhandelt oder

das Ansehen des Vereins in ir​gend einer Weise schädigt.

Art. 4 Beitrag

Der jährliche Mitgliederbeitrag wird von der

Mitgliederversammlung festgesetzt und schliesst das

Abonnement für die "Sonnenberg-Post" ein. Der

Mitgliederbeitrag wird im ersten Halb​jahr fäl​lig.

Art. 5 Organe

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des

Vereins. Sie wird mit zwei Dritteln der abgegebenen

Stimmen beschlussfähig. Der Mitglie​derversammlung

obliegen insbesondere:

- Die Wahl des Präsidiums

- Die Wahl des übrigen Vorstandes

- Die Wahl der zwei Rechnungsrevisoren

- Die Abnahme des Geschäftsberichtes (Kassa- und

Revisorenbericht sowie Tätigkeitsbericht der

Präsidentin, des Präsidenten)
- Die Festlegung des Mitgliederbeitrages

- Die allfällige Änderung der Statuten

Sowohl die ordentlichen, als auch die ausseror​dent​lichen

Mitglie​derversammlungen werden durch den Vorstand

einberufen.

Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das

absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten und

vom zweiten Wahlgang an das einfache Stim​menmehr.

Für die Abstimmungen mit Ausnahme der Beschluss​fähigkeit, der Beschluss​fassungen über Statuten​änderungen, und die Auf​lö​sung des Vereins gilt das ab​solute Mehr.

Zur Abänderung der Statuten (Total‑ oder Teilre​vision)

bedarf es einer Zweidrittelmehr​heit der anwesenden

Stimm​berech​tigten.

Der Vorstand konstituiert sich selbst und setzt sich aus

fünf bis sieben Mitgliedern wie folgt zu​sammen:

- Dem Präsidium

- Dem Vizepräsidium

- Der Aktuarin oder dem Aktuar

- Der Kassiererin oder dem Kassier

- Der Redaktorin oder dem Redaktor der "Sonnen​berg-

Post"

- Und maximal zwei weiteren Mitgliedern

Dem Vorstand obliegen folgende Aufgaben:

- Einberufung und Organisation der Mitglieder-

versammlung

- Aufnahme von Mitgliedern

- Allfälliger Ausschluss von Mitgliedern

- Einziehen der Mitgliederbeiträge

Der Vorstand tritt jährlich mindestens einmal zusammen.

Bei Beschlüssen des Vorstandes ist die Stimmen-

mehrheit massge​bend; bei Stimmengleich​heit gilt der

Beschluss als nicht zustande gekommen.

Der Verein wird rechtsver​bindlich verpflichtet durch die

Kollektivun​ter​schrift des Präsidenten einerseits und des

Kas​siers oder im Verhinde​rungs​falle eines anderen

Vorstands​mit​gliedes andererseits.

Art. 6 Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das

Vereins​ver​mögen; eine persönliche Haftung der Mitglie-

der ist ausgeschlossen. Ausgetretene und ausge-

schlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das

Ver​mögen des Vereins.

Art. 7 Auflösung

Eine Auflösung des Vereins bedarf des Be​schlus​ses von

zwei Dritteln der an einer Mit​glieder​versammlung

anwesenden Stimmberechtigten. Die Mitglieder haben in

diesem Falle über das Ver​mögen des Vereins zu

bestimmen.

Art. 8 Inkraftsetzung

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom Jahr 1970 und

treten nach Genehmigung durch die Mit​gliederversamm

lung am 28. Oktober 2000 in Kraft, sofern die Mit​glieder

innerhalb eines Monates nach deren Veröffentlichung

dagegen keine Einwände zuhanden des Vorstandes

erhoben haben.
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